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33)  Regierungs - Bekanntmachung vom

3 . Oct . , publ . den 13 . Oct . 1838.

Da es zur Kunde der Regierung gekom- ^BttEedttl --
men ist, daß die mit mehreren Staaten getrof- zeichiiiffesderm.it
. m °. . . . . ^ . mehreren Staa-
fenen Vereinbarungen Uber die Heruntersetzung ten getroffenen

resp . Gleichstellung der Schiffs - , Hafen - und I H^ untee

dergleichen Abgaben in den beiderseitigen Häfen ^ Hüng derSchffs^
wenn gleich sie zur Zeit ihres Abschlusses ge- Hasen- ».dgl. Ab-
. - - ^ m aaden auf dem
Hong publmrt worden , den hiesigen Schiffern Bureau desWas-

und Seefahrern nicht immer bekannt sind , es ^ Brake. ^

auch für sie , namentlich für die neu angehen¬

den , schwierig ist , sich darüber gehörig zu un¬

terrichten , so ist die Einrichtung getroffen , daß

ein vollständiges Verzeichniß dieser Vereinba¬

rungen , nebst einer Nachweisung deren Inhalts,

auf dem Büreau des Wasserschouts zu Brake

niedergelegt ist , wo die Betheiligten dasselbe ein-

sehen , sich auch gegen Copialgebühren Abschrif¬

ten davon geben lassen können.

34 ) Bekanntmachung der Cammer,

Departement der indirectenSteu¬

ern vom 16 . Oct . , publ . den 37.
.Oct . 1838.

Es wird die in der Bekanntmachung der Aufhebung der

Cammer , Departement der indirecten Steuern , I "gangÄbga-

vom 35 . Juli 1836 bis weiter bewilligte Er- bs/ürSchWspie-

mäßigung der «ul »13. 6. 3 . des 3ten Abschnitts ketten.
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